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Von der Censur erlaubt. Riga, den 7. December 1865.



Da nicht selten die Wittwen der verstorbenen Amts­

meister in so ärmlicher Lage hinterblieben sind, daß es 

ihnen an dem Nothwendigsten gemangelt hat, um ihre ver­

storbenen Ehemänner auf eine anständige Weise zur Erde 

bestatten zu können, so ist von dem zünftigen Reepschläger­

Amt der Beschluß gefaßt worden, ein mühsam erspartes 

Amts-Ladencapital von circa Dreihundert Rubeln Silber 

zu einem Unterstützungs-Fonds in dergleichen Fällen zu be­

stimmen, und auf den Grund dessen eine Unterstützungs-Casse 

unter dem Namen: Amts-Sterbe-Casse zu bilden. 

Zu diesem Behuf ist das Amt zusammengewesen und hat 

die Statuten zu der zu errichtenden Sterbe-Casse entworfen, 

um selbige Einem Hochedlen und Hochweisen Rath der 

Kaiserlichen Stadt Riga zur Bestätigung zu unterlegen. — 

Diese Statuten lauten aber wie folgend.
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1.
Die Gesellschaft, welche an dieser Sterbe-Casse Theil 

hat, soll ausschließlich aus sämmtlichen, zum zünftigen 
Reepschläger-Amt gehörenden Reepschlägern, Segelmachern 
und Schiffszimmermeistern in Riga bestehen. — Da es 
kein Zwang ist, daß sich ein Jungmeister an dieser Casse 
betheilige, so ist ein fester Termin von einem Jahre fest­
gestellt, in welcher Zeit sich der Jungmeister, von dem 
Tage seines Meisterwerdens gerechnet, mit fünf Rubel 
Silber einkaufen kann. Bei Verabsäumung dieser Frist 
aber ist derselbe aller Ansprüche auf Annahme in dieser 
Casse verlustig.

2.
Den Fonds dieser Sterbe-Casse bildet das Eingangs 

gedachte, vom Amte hergegebene Capital von Dreihundert 
Rubeln Silber; demnächst aber hat jeder Amtsmeister, wel­
cher vor oder in dieser Johannis-Quartal-Versammlung 
Meister geworden, kein Eintrittsgeld zu erlegen, weil sel­
bige Meister als Stifter dieser Casse zu betrachten sind, 
jedoch hat jeder Meister, ob Stifter oder neues Mitglied, 
einen festen jährlichen Beitrag von zwei Rubeln Silber, 
und zwar einen Rubel zu Johannis und einen Rubel 
zum Neujahr-Quartal, beizutragen; dieser Beitrag wird 
zum Fonds der Casse geschlagen.




